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(2) Bei Direktbezug hat die Rechnungslegung über 
den jeweiligen Geflügelschlachtbetrieb zu erfolgen.

(3) Für die Lieferung von Gänsen und Puten wer
den folgende Preiszuschläge gezahlt:

für Gänse im Zeitraum vom 1. September bis 31. De
zember
Güteklasse I 1,— M/kg 
Güteklasse II 0,50 M/kg,

für Puten im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 

Güteklasse I 1,25 M/kg 

Güteklasse II 0,75 M/kg.

(4) Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe, VEB Binnen
fischerei und PwF erhalten für den Zuwachs an Markt
produktion bei Puten und Gänsen außer den im Abs. 3

. genannten Preiszuschlägen folgende Zuschläge:

Güteklasse I 2,— M/kg 
Güteklasse II 1,50 M/kg.

Als Berechnungsgrundlage für den Zuwachs an Markt
produktion gilt das höchste Produktionsergebnis seit 
1969.

§ 3
Frachtstellung

(1) Für LPG, GPG, PwF (genossenschaftliche Pro
duktion), VEG, volkseigene und ihnen gleichgestellte 
Betriebe der Landwirtschaft, kooperative Einrichtun
gen (ZGE/ZBE) sowie für kircheneigen bewirtschaf
tete Landwirtschaftsbetriebe verstehen sich die Preise

ab Hof (durchschnittliche Entfernung der Produktions
stätten bis zur vereinbarten Abnahmestelle des Auf
kaufbetriebes) verladen.

(2) Für die Lieferung von Schlachtgeflügel und 
Schlachtkaninchen aus der individuellen Produktion 
einschließlich der Lieferungen von den Mitgliedern der 
LPG und anderen Tierhaltern verstehen sich die Er
zeugerpreise frei Abnahmestelle des Auf kauf betriebes.

§4
Wirkung auf abgeschlossene Verträge

Diese Anordnung findet auf alle Verträge Anwen
dung, die gb 1. Januar 1971 zu erfüllen sind.

§5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Anordnung Nr. Pr. 20 vom 9. Oktober 1968 — Erzeu
gerpreise für Schlachtgeflügel und Schlachtkanin
chen - (GBl. II S. 903).

Berlin, den 17. Dezember 1970
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des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik
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